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Merkblatt zum Modul Praxis III 
(T3000 in der 5. Praxisphase) 

 
 
In der ersten Praxisphase des dritten Studienjahres (d.h. nach dem 5. Theoriesemester) ist 
eine Projektarbeit anzufertigen. Die Ausbildungsfirma schlägt dem Prüfungsausschuss der 
DHBW Mosbach einen fachlich und wissenschaftlich qualifizierten Mitarbeiter als Prüfer vor. 
Der Prüfer gibt dem Prüfungsausschuss der DHBW Mosbach das Thema der Projektarbeit 
rechtzeitig vor Beginn der Bearbeitung mit dem Formular Anmeldung einer Projektarbeit*) 
bekannt. Das Thema gilt als genehmigt, wenn der Prüfungsausschuss nicht innerhalb von zwei 
Wochen widerspricht. Der Prüfer betreut und bewertet die Projektarbeit. 
 
Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung soll ca. 25 Seiten (incl. Abbildungen, Tabellen, etc.) 
umfassen. Es ist das Deckblatt der Projektarbeit*) zu verwenden. Die Dokumentation der 
Projektarbeit muss den Anforderungen genügen, die an eine wissenschaftliche Publikation 
gestellt werden (siehe z.B. Merkblatt für die Verfassung technisch-wissenschaftlicher Doku-
mentationen*)). Die Ausarbeitung ist in gedruckter und gehefteter/gebundener Form abzu-
geben. 
 
Die Ausarbeitung der Projektarbeit ist zusammen mit  
� der Benotung des betrieblichen Betreuers (Formblatt „Schematische Bewertung“ mit 

Unterschrift, enthalten in Bewertung Projekt-, Studien- Bachelorarbeit*) ), sowie mit  
� dem Vordruck Tätigkeitsübersicht Praxis*), der die Praxistätigkeiten während der Praxis-

phase nach dem 5. Theoriesemester in tabellarischer Auflistung enthalten soll, versehen 
mit einer Bestätigung des Ausbildungsunternehmens, sowie mit   

� dem Vordruck Studentische Reflexion Praxis*) für die Praxisphase 5 
 
in der ersten Woche des 6. Theoriesemesters im Studiengangssekretariat abzugeben. 
 
Dem Prüfungsausschuss obliegt die Qualitätssicherung der Benotung der Projektarbeiten. 
 
 
 
 
*) Vordrucke unter: www.dhbw-mosbach.de => Wirtschaftsingenieurwesen => Dokumente 


